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Zweites Gesetz zur Änderung 
des Schulgesetzes für das

Land Nordrhein-Westfalen 
(2. Schulrechtsänderungsgesetz)

Vom 27. Juni 2006

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Zweites Gesetz zur Änderung 
des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen

(2. Schulrechtsänderungsgesetz)

Gliederung

Artikel 1 Änderung des Schulgesetzes 

Artikel 2 Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes 

Artikel 3 Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Artikel 4 Änderung des Gesetzes über Tageseinrich-
tungen für Kinder 

Artikel 5 Änderung der Lehramtsprüfungsordnung 

Artikel 6 Aufhebung von Rechtsvorschriften 

Artikel 7 Übergangsvorschrift 

Artikel 8 Rückkehr zum einheitlichen Verordnungs-
rang 

Artikel 9 In-Kraft-Treten 
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Artikel 1

Änderung des Schulgesetzes

Das Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
(Schulgesetz NRW – SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV.
NRW. S. 102), geändert durch das Erste Gesetz zur Än-
derung des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 13. Juni 2006 (GV. NRW. S. 270), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „Bildung
und Erziehung“ durch die Wörter „Bildung, Er-
ziehung und individuelle Förderung“ ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Bildung
und Erziehung“ durch die Wörter „Bildung, Er-
ziehung und individuelle Förderung“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt:

„(2) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde
des Menschen und Bereitschaft zum sozialen
Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Er-
ziehung. Die Jugend soll erzogen werden im
Geist der Menschlichkeit, der Demokratie und
der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung
vor der Überzeugung des anderen, zur Verant-
wortung für Tiere und die Erhaltung der natür-
lichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und
Heimat, zur Völkergemeinschaft und zur Frie-
densgesinnung.“

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 6 werden die Ab-
sätze 3 bis 7.

c) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und um
folgenden Satz 3 ergänzt: 

„Drohendem Leistungsversagen und anderen Be-
einträchtigungen von Schülerinnen und Schülern
begegnet die Schule unter frühzeitiger Einbezie-
hung der Eltern mit vorbeugenden Maßnahmen.“

d) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9 und nach
dem Wort „mit“ die Wörter „Entwicklungsverzö-
gerungen oder“ eingefügt.

e) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10. 

f) Als neuer Absatz 11 wird eingefügt:

„(11) Besonders begabte Schülerinnen und Schü-
ler werden durch Beratung und ergänzende Bil-
dungsangebote in ihrer Entwicklung gefördert.“

g) Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 12 und wird
wie folgt geändert: 

Die Zahl „9“ wird durch die Zahl „11“ ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 3
Schulische Selbstständigkeit, Eigenverantwor-
tung, Qualitätsentwicklung und -sicherung“.

b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Die Schulaufsichtsbehörden sind verpflichtet,
die Schulen in ihrer Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortung zu beraten und zu unterstützen.“

c) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Ar-
beit“ die Wörter „, plant, falls erforderlich, kon-
krete Verbesserungsmaßnahmen und führt diese
nach einer festgelegten Reihenfolge durch“ ein-
gefügt.

4. In § 5 Abs. 2 werden nach dem Wort „tragen“ die
Wörter „und Hilfen zur beruflichen Orientierung
geben“ eingefügt.

4a.In § 6 Abs. 6 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 ein-
gefügt:

„Berufskollegs mit Bildungsgängen, die gemäß § 22
Abs. 5 zur allgemeinen Hochschulreife führen, kön-
nen dafür den Zusatz „Berufliches Gymnasium“
führen.“

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Gesamt-
schule sowie die“ gestrichen.

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:

„Die Erhebung von Elternbeiträgen richtet sich
nach § 10 Abs. 5 des Zweiten Gesetzes zur Aus-
führung des Gesetzes zur Neuordnung des Kin-
der- und Jugendhilferechtes (Gesetz über Tages-
einrichtungen für Kinder – GTK).“

6. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Die Bildungsgänge sind so aufeinander abzu-
stimmen, dass für die Schülerinnen und Schüler
der Wechsel auf eine begabungsgerechte Schul-
form möglich ist (Durchlässigkeit).“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Sekundarstufe I umfasst die Hauptschu-
le, die Realschule und die Gesamtschule bis Klas-
se 10, das Gymnasium bis Klasse 9, in der Auf-
bauform bis Klasse 10.“

c) Dem Absatz 5 wird folgender Satz 2 angefügt:

„§ 83 Abs. 1 Nr. 3 bleibt unberührt.“

7. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Die Grundschule arbeitet mit den Eltern, den
Tageseinrichtungen für Kinder und den weiter-
führenden Schulen zusammen.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Klassen 1 und 2 werden als Schulein-
gangsphase geführt. Darin werden die Schülerin-
nen und Schüler nach Entscheidung der Schul-
konferenz entweder getrennt nach Jahrgängen
oder in jahrgangsübergreifenden Gruppen unter-
richtet. Die Schulkonferenz kann frühestens
nach vier Jahren über die Organisation der
Schuleingangsphase neu entscheiden. Die Schul-
eingangsphase dauert in der Regel zwei Jahre.
Sie kann auch in einem Jahr oder in drei Jahren
durchlaufen werden.“

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „mit Zu-
stimmung“ durch die Wörter „durch Beschluss“
ersetzt.
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d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Grundschule erstellt mit dem Halbjah-
reszeugnis der Klasse 4 auf der Grundlage des
Leistungsstands, der Lernentwicklung und der
Fähigkeiten der Schülerin oder des Schülers eine
zu begründende Empfehlung für die Schulform,
die für die weitere schulische Förderung geeignet
erscheint. Ist ein Kind nach Auffassung der
Grundschule für eine weitere Schulform mit Ein-
schränkungen geeignet, wird auch diese mit dem
genannten Zusatz benannt. Die Eltern entschei-
den nach Beratung durch die Grundschule über
den weiteren Bildungsgang ihres Kindes in der
Sekundarstufe I, soweit nicht nach einer pädago-
gischen Prognose zu diesem Zeitpunkt dessen
Eignung für die gewählte Schulform offensicht-
lich ausgeschlossen ist. Das in der Verantwortung
der beteiligten Schulen und der Schulaufsicht
liegende Übergangsverfahren wird in der Ausbil-
dungsordnung geregelt. Die abschließende Ent-
scheidung über eine offensichtliche Nichteignung
trifft das Schulamt auf der Grundlage eines
Prognoseunterrichts.“

8. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „der sich
aus den Richtlinien und Lehrplänen ergeben-
den Zielsetzungen der Schulformen“ durch die
Wörter „des besonderen Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags der Schulformen (§ 14 Abs. 1, § 15
Abs. 1, § 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1)“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Abweichend von Satz 1 werden im Gymnasium
nach der Jahrgangsstufe 10 vergeben:

1. der mittlere Schulabschluss (Fachoberschul-
reife),

2. ein dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10
gleichwertiger Abschluss.“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Der Hauptschulabschluss nach Klasse 10
und der mittlere Schulabschluss (Fachoberschul-
reife) werden an der Hauptschule, der Realschule
und der Gesamtschule in einem Abschlussverfah-
ren erworben, das sich aus den schulischen Leis-
tungen in der zehnten Klasse und einer Prüfung
zusammensetzt. Für die schriftliche Prüfung
werden landeseinheitliche Aufgaben gestellt.“

9. § 13 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 3 wird als Satz 2 angefügt:

„Nach jedem Schulhalbjahr in der Erprobungsstufe
befindet sie außerdem darüber, ob sie den Eltern
leistungsstarker Schülerinnen und Schüler der
Hauptschule einen Wechsel ihres Kindes zur Real-
schule oder zum Gymnasium und den Eltern leis-
tungsstarker Schülerinnen und Schüler der Real-
schule einen Wechsel ihres Kindes zum Gymnasium
empfiehlt.“

10. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Als Absatz 1 wird eingefügt:

„(1) Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerin-
nen und Schülern eine grundlegende allgemeine
Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen
und Neigungen durch Schwerpunktbildung be-
fähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren
Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in
studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzu-
setzen.“

b) Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden die Ab-
sätze 2 und 3. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und Satz 2
wird durch folgenden Satz ersetzt: 

„Mit dem mittleren Schulabschluss wird nach
Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung
die Berechtigung zum Besuch der Einführungs-
phase der gymnasialen Oberstufe erteilt.“

11. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Als Absatz 1 wird eingefügt:

„(1) Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen
und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung,
die sie entsprechend ihren Leistungen und Nei-
gungen durch Schwerpunktbildung befähigt,
nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg
in berufs- und studienqualifizierenden Bildungs-
gängen fortzusetzen.“

b) Die bisherigen Absätze 1 bis 2 werden die Ab-
sätze 2 und 3.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und Satz 2
wie folgt gefasst: 

„Mit dem mittleren Schulabschluss wird nach
Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung
die Berechtigung zum Besuch der Einführungs-
phase, für Schülerinnen oder Schüler mit beson-
ders guten Leistungen auch zum Besuch der Quali-
fikationsphase der gymnasialen Oberstufe erteilt.“

12. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Als Absatz 1 wird eingefügt:

„(1) Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerin-
nen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bil-
dung, die sie entsprechend ihren Leistungen und
Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt,
nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundar-
stufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule,
aber auch in berufsqualifizierenden Bildungs-
gängen fortzusetzen.“

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und wie
folgt geändert: 

Die Bezeichnung „Klassen 5 bis 10“ wird durch
die Bezeichnung „Klassen 5 bis 9“ ersetzt.

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie
folgt gefasst:

„(4) Das Gymnasium erteilt mit der Versetzung
am Ende der Klasse 9 die Berechtigung zum Be-
such der Einführungsphase der gymnasialen
Oberstufe und der Bildungsgänge der Berufskol-
legs, die zur allgemeinen Hochschulreife führen.
Es erteilt mit der Versetzung am Ende der Jahr-
gangsstufe 10 die Berechtigung zum Besuch der
Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe
und den mittleren Schulabschluss (Fachober-
schulreife). Außerdem werden am Gymnasium in
der Klasse 9 ein dem Hauptschulabschluss
gleichwertiger Abschluss oder nach Maßgabe der
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen ein dem
Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gleichwerti-
ger Abschluss vergeben. Am Ende der Jahrgangs-
stufe 10 findet nach Maßgabe der Ausbildungs-
und Prüfungsordnung eine zentrale schriftliche
Leistungsüberprüfung statt, für die landesein-
heitliche Aufgaben gestellt werden.“

13. § 17 wird wie folgt geändert: 

Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Mit dem mittleren Schulabschluss wird nach Maß-
gabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung die
Berechtigung zum Besuch der Einführungsphase,
für Schülerinnen und Schüler mit besonders guten
Leistungen auch zum Besuch der Qualifikations-
phase der gymnasialen Oberstufe erteilt.“

14. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich in die
einjährige Einführungsphase und die zweijährige
Qualifikationsphase. Sie umfasst

1. im Gymnasium die Jahrgangsstufen 10 bis 12,

2. in der Gesamtschule die Jahrgangsstufen 11
bis 13.

(2) Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe
wird in einem Kurssystem erteilt, das nach Maß-
gabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung
Kurse auf unterschiedlichen Anforderungsebe-
nen in einem Pflichtbereich und in einem Wahl-
bereich umfasst.“ 
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b) Absatz 3 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie
folgt gefasst: 

„(3) In der Qualifikationsphase werden ver-
bindliche und wählbare Unterrichtsfächer dem
sprachlich-literarisch-künstlerischen, dem ge-
sellschaftswissenschaftlichen und dem mathema-
tisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufga-
benfeld zugeordnet. Durch den Unterricht in den
drei Aufgabenfeldern sowie in den Fächern Reli-
gionslehre und Sport werden eine gemeinsame
Grundbildung in angemessener Breite und eine
individuelle vertiefte Bildung in Schwerpunktbe-
reichen gewährleistet.“

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und es wird
folgender Satz 5 angefügt: 

„Der fachpraktische Teil der Fachhochschulreife
wird nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung innerhalb von acht Jahren nach
dem Verlassen der gymnasialen Oberstufe durch
ein Praktikum oder eine Berufsausbildung er-
worben.“

15. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 werden als Sätze 2 bis 4 angefügt:

„Der Schulträger kann Förderschulen zu Kompe-
tenzzentren für die sonderpädagogische Förde-
rung ausbauen. Sie dienen der schulischen För-
derung von Schülerinnen und Schülern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf und Angeboten
zur Diagnose, Beratung und ortsnahen präventi-
ven Förderung. Das Ministerium wird ermäch-
tigt, die Voraussetzungen zur Errichtung und die
Aufgaben im Einzelnen durch Rechtsverordnung
näher zu regeln.“

b) In Absatz 6 werden nach dem Wort „Schulauf-
sichtsbehörde“ die Wörter „nach Maßgabe des
§ 81“ eingefügt.

16. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 Nr. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 18 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.“ 

b) In Absatz 7 Nr. 1 werden die Wörter „Einjährige
und“ gestrichen und das nachfolgende Wort
„zweijährige“ groß geschrieben.

17. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. mittlerer Schulabschluss (Fachoberschul-
reife), der nach Maßgabe der Ausbildungs-
und Prüfungsordnung mit der Berechtigung
zum Besuch von Bildungsgängen des Berufs-
kollegs, die zur allgemeinen Hochschulreife
führen, verbunden sein kann.“

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Der mittlere Schulabschluss (Fachober-
schulreife) wird in einem zentralen Ab-
schlussverfahren erworben.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Bildungsgänge von Abendgymnasium
und Kolleg führen

1. in einem dreijährigen Bildungsgang zur allge-
meinen Hochschulreife,

2. zur Fachhochschulreife oder zum schulischen
Teil der Fachhochschulreife.“

18. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 25
Schulversuche, Versuchsschulen,

Experimentierklausel“.
b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-

fügt:

„(3) Zur Erprobung neuer Modelle erweiterter
Selbstverwaltung und Eigenverantwortung kann
Schulen auf deren Antrag im Rahmen einer Koo-
perationsvereinbarung mit dem Schulträger und

der Schulaufsichtsbehörde gestattet werden, ab-
weichend von den bestehenden Rechtsvorschrif-
ten bei der Stellenbewirtschaftung, der Personal-
verwaltung, der Sachmittelbewirtschaftung und
der Unterrichtsorganisation selbstständige Ent-
scheidungen zu treffen und neue Modelle der
Schulleitung und der Schulmitwirkung zu erpro-
ben. Es muss gewährleistet sein, dass die Stan-
dards der Abschlüsse den an anderen Schulen er-
worbenen Abschlüssen entsprechen und die An-
erkennung der Abschlüsse in den Ländern der
Bundesrepublik Deutschland gesichert ist.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie
folgt gefasst:

„(4) Schulversuche, Versuchsschulen und Modell-
vorhaben bedürfen der Genehmigung des Minis-
teriums. Dabei werden Inhalt, Ziel, Durchfüh-
rung und Dauer in einem Programm festgelegt.“

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und die
Wörter „bis 3“ werden durch die Wörter „, 2 und
4“ ersetzt.

19. § 27 wird wie folgt geändert: 

Es wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Wird eine Schule durch die Zusammenlegung
von Schulen errichtet (§ 81 Abs. 2 Satz 2), findet
kein Abstimmungsverfahren nach Absatz 2 statt,
wenn allein Gemeinschaftsschulen oder Schulen
desselben Bekenntnisses oder derselben Weltan-
schauung zusammengelegt werden.“

20. § 29 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „er-
lässt“ die Wörter „in der Regel schulformspezi-
fische“ eingefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Schulen bestimmen auf der Grundlage
der Unterrichtsvorgaben nach Absatz 1 in Ver-
bindung mit ihrem Schulprogramm schuleigene
Unterrichtsvorgaben.“

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Unterrichtsvorgaben nach den Absätzen 1
und 2 sind so zu fassen, dass für die Lehrerinnen
und Lehrer ein pädagogischer Gestaltungsspiel-
raum bleibt.“

21. § 34 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 werden die Wörter „nach § 25 des
Berufsbildungsgesetzes oder nach § 25 der Hand-
werksordnung“ gestrichen.

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Die Schulpflicht ist grundsätzlich durch den
Besuch einer deutschen Schule zu erfüllen. Eine
Ausnahme ist bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes möglich, insbesondere dann, wenn die
Schülerin oder der Schüler 

a) sich nur vorübergehend in Deutschland auf-
hält oder

b) eine ausländische oder internationale Ergän-
zungsschule besucht, deren Eignung zur Er-
füllung der Schulpflicht das Ministerium nach
§ 118 Abs. 3 festgestellt hat.

Über Ausnahmen gemäß Satz 2 Buchstabe a) ent-
scheidet die Schulaufsichtsbehörde. In den Fäl-
len des Satzes 2 Buchstabe b) ist der Schulbesuch
der Schulaufsichtsbehörde durch den Schulträ-
ger anzuzeigen. Völkerrechtliche Abkommen und
zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben un-
berührt.“

22. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Schulpflicht beginnt für Kinder, die bis
zum 31. Dezember das sechste Lebensjahr vollen-
den, am 1. August desselben Kalenderjahres.
Kinder, die nach dem 30. September das sechste
Lebensjahr vollenden, werden auf Antrag der
Eltern ein Jahr später eingeschult.“

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach der Angabe „Ab-
satz 1“ die Wörter „Satz 1“ eingefügt.

280



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 7. Juli 2006

23. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 36
Vorschulische Beratung und Förderung,

Feststellung des Sprachstandes“.

b) In Absatz 1 werden die Wörter „das vierte Le-
bensjahr vollendet haben“ durch die Wörter „in
zwei Jahren eingeschult werden“ ersetzt. 

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt:

„(2) Das Schulamt stellt zwei Jahre vor der Ein-
schulung fest, ob die Sprachentwicklung der
Kinder altersgemäß ist und ob sie die deutsche
Sprache hinreichend beherrschen. Ist dies nicht
der Fall und wird ein Kind nicht in einer Tages-
einrichtung für Kinder sprachlich gefördert, soll
das Schulamt das Kind verpflichten, an einem
vorschulischen Sprachförderkurs teilzunehmen.
Hierdurch soll gewährleistet werden, dass jedes
Kind vom Beginn des Schulbesuchs an dem Un-
terricht folgen und sich daran beteiligen kann.
Die Schulen sind verpflichtet, das Schulamt bei
der Durchführung der Sprachstandsfeststellung
zu unterstützen; hierbei ist auch eine Zusammen-
arbeit mit den Kindertagesstätten und der Ju-
gendhilfe anzustreben.“

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie
folgt gefasst:

„(3) Bei der Anmeldung zur Grundschule stellt
die Schule fest, ob die Kinder die deutsche Spra-
che hinreichend beherrschen, um im Unterricht
mitarbeiten zu können. Die Schule soll Kinder
ohne die erforderlichen Sprachkenntnisse zum
Besuch eines vorschulischen Sprachförderkurses
verpflichten, soweit sie nicht bereits in einer Ta-
geseinrichtung für Kinder entsprechend geför-
dert werden. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.“

24. § 37 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort
„Schuljahre“ die Wörter „, am Gymnasium neun
Schuljahre (§ 10 Abs. 3)“ eingefügt.

b) In Absatz 2 wird als Satz 1 eingefügt:

„(2) Schulpflichtige mit zehnjähriger Vollzeit-
schulpflicht, die am Ende des neunten Vollzeit-
pflichtschuljahres in ein Berufsausbildungsver-
hältnis eintreten, erfüllen die Vollzeitschulpflicht
im zehnten Jahr durch den Besuch der Fachklas-
se der Berufsschule (§ 22 Abs. 4 Nr. 1), im Falle
des Abbruchs der Berufsausbildung durch den
Besuch eines vollzeitschulischen Bildungsganges
der Berufsschule (§ 22 Abs. 4 Nr. 2 bis 4).“

25. § 39 wird aufgehoben.

26. § 41 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Bleibt die pädagogische Einwirkung erfolg-
los, können die Schulpflichtigen auf Ersuchen
der Schule oder der Schulaufsichtsbehörde von
der für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt zuständigen Ordnungsbehörde der Schule
zwangsweise gemäß §§ 66 bis 75 Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz NRW zugeführt werden.
Das Jugendamt ist über die beabsichtigte Maß-
nahme zu unterrichten. § 126 bleibt unberührt.“

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Eltern können von der Schulaufsichtsbe-
hörde durch Zwangsmittel gemäß §§ 55 bis 65
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW zur Erfül-
lung ihrer Pflichten gemäß Absatz 1 angehalten
werden.“

27. § 42 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 einge-
fügt:

„(6) Die Sorge für das Wohl der Schülerinnen
und Schüler erfordert es, jedem Anschein von

Vernachlässigung oder Misshandlung nachzuge-
hen. Die Schule entscheidet rechtzeitig über die
Einbeziehung des Jugendamtes oder anderer
Stellen.“

b) Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 7 und wie
folgt gefasst:

„(7) Außerunterrichtliche Veranstaltungen der
Schule, die kein Unterricht in anderer Form sind,
sind grundsätzlich so zu organisieren, dass kein
Unterricht ausfällt. Nachprüfungen finden vor
Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres statt.“

c) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Die Schulkonferenz kann eine einheitliche
Schulkleidung empfehlen, sofern alle in der
Schulkonferenz vertretenen Schülerinnen und
Schüler zustimmen.“

28. § 44 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Den
Schülerinnen und Schülern“ durch das Wort
„Ihnen“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „in Sprech-
stunden und an Sprechtagen“ gestrichen und
folgender Satz 2 angefügt: „Elternsprechtage
werden nicht während der Unterrichtszeit am
Vormittag durchgeführt.“

29. § 46 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Über die Aufnahme der Schülerin oder des
Schülers in die Schule entscheidet die Schulleite-
rin oder der Schulleiter innerhalb des vom
Schulträger hierfür festgelegten Rahmens, insbe-
sondere der Zahl der Parallelklassen pro Jahr-
gang.“

b) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4
eingefügt:

„(3) Jedes Kind hat einen Anspruch auf Auf-
nahme in die seiner Wohnung nächstgelegene
Grundschule der gewünschten Schulart in seiner
Gemeinde im Rahmen der vom Schulträger fest-
gelegten Aufnahmekapazität.

(4) Jeder Ausbildungsbetrieb hat den Anspruch,
dass seine Auszubildenden zur Erfüllung der
Schulpflicht das zum Ausbildungsbetrieb nächst-
gelegene Berufskolleg besuchen, in dem eine
entsprechende Fachklasse eingerichtet ist. Mit
Einverständnis des Ausbildungsbetriebs kann
eine Auszubildende oder ein Auszubildender ein
anderes, insbesondere wohnortnäheres Berufs-
kolleg, an dem eine entsprechende Fachklasse
eingerichtet ist, im Rahmen der Aufnahmekapa-
zität besuchen. § 84 bleibt unberührt.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6 und wie
folgt geändert: 

In Satz 2 werden nach dem Wort „gewählten“ die
Wörter „und der Eignung entsprechenden“ ein-
gefügt.

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7. 

f) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) In der Sekundarstufe I prüft die Schule ge-
mäß § 13 Abs. 3 und nach Maßgabe der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung im Rahmen der
jährlichen Versetzungsentscheidung, ob den El-
tern leistungsstarker Schülerinnen und Schüler
der Hauptschule der Wechsel ihres Kindes zur
Realschule oder zum Gymnasium und den Eltern
leistungsstarker Schülerinnen und Schüler der
Realschule der Wechsel ihres Kindes zum Gym-
nasium zu empfehlen ist.“

30. § 47 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Nr. 5 wird die Zahl „1“ durch die Zahl
„2“ ersetzt.
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31. § 48 wird wie folgt geändert: 

Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Beide Beurteilungsbereiche sowie die Ergebnisse
zentraler Lernstandserhebungen werden bei der
Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt.“

32. § 49 wird wie folgt geändert: 

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Soweit in den Ausbildungs- und Prüfungsord-
nungen nichts anderes bestimmt ist, werden neben
den Angaben zum Leistungsstand in Zeugnisse und
in Bescheinigungen über die Schullaufbahn aufge-
nommen:

1. die entschuldigten und unentschuldigten Fehlzei-
ten,

2. Aussagen zum Arbeitsverhalten und zum Sozial-
verhalten, denen die Notenstufen „sehr gut“,
„gut“, „befriedigend“ und „unbefriedigend“ zu
Grunde gelegt werden und die nach Entschei-
dung der Zeugnis- oder Versetzungskonferenz
durch eine Beschreibung ergänzt werden können;
die Schulkonferenz entscheidet, ob die Aussagen
zum Arbeitsverhalten und zum Sozialverhalten
an der Schule durch Beschreibungen ergänzt
werden sollen und stellt Grundsätze für eine ein-
heitliche Handhabung auf,

3. nach Entscheidung der Zeugnis- oder Verset-
zungskonferenz weitere Bemerkungen über be-
sondere Leistungen und besonderen persönlichen
Einsatz im außerunterrichtlichen Bereich. Auf
Wunsch der Schülerin oder des Schülers können
ebenfalls außerschulische ehrenamtliche Tätig-
keiten in Zeugnissen und in Bescheinigungen
über die Schullaufbahnen gewürdigt werden. In
Abschluss- und Abgangszeugnissen beziehen sich
Bemerkungen nach dieser Nummer auch auf die
gesamte Schullaufbahn.“

33. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 50
Versetzung, Förderangebote“.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Schule hat ihren Unterricht so zu gestal-
ten und die Schülerinnen und Schüler so zu för-
dern, dass die Versetzung der Regelfall ist. Schü-
lerinnen und Schülern der Grundschule und der
Sekundarstufe I, deren Versetzung gefährdet ist,
wird zum Ende des Schulhalbjahres eine indivi-
duelle Lern- und Förderempfehlung gegeben. Sie
sollen zudem die Möglichkeit der Teilnahme an
schulischen Förderangeboten erhalten mit dem
Ziel, unter Einbeziehung der Eltern erkannte
Lern- und Leistungsdefizite bis zur Versetzungs-
entscheidung zu beheben. Eine Lern- und För-
derempfehlung erhalten Schülerinnen und Schü-
ler der Grundschule und der Sekundarstufe I
auch im Falle der Nichtversetzung zum Ende des
Schuljahres.“

34. § 51 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Nichtschüler-
prüfung“ durch das Wort „Externenprüfung“ er-
setzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort „(Nichtschülerprü-
fung)“ durch das Wort „(Externenprüfung)“ er-
setzt.

35. § 52 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „er-
lässt“ die Wörter „unter Beachtung des Grund-
satzes der eigenverantwortlichen Schule (§ 3)
und“ eingefügt.

b) In Absatz 2 wird das Wort „Nichtschülerprüfun-
gen“ durch das Wort „Externenprüfungen“ er-
setzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „für Wirtschaft
und Arbeit im Einvernehmen mit dem Ministeri-
um“ sowie die Wörter „Ausbildungs- und“ ge-
strichen.

36. § 53 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden nach Satz 1 folgende Sätze 2
und 3 angefügt:

„Rechtsbehelfe (Widerspruch und Anfechtungs-
klage) gegen Ordnungsmaßnahmen nach Satz 1
Nr. 2 und 3 haben keine aufschiebende Wirkung.
§ 80 Abs. 4, 5, 7 und 8 der Verwaltungsgerichts-
ordnung bleibt unberührt.“

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3
Nr. 1 bis 3 entscheidet die Schulleiterin oder der
Schulleiter nach Anhörung der Schülerin oder
des Schülers. Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter kann sich von der Teilkonferenz gemäß
Absatz 7 beraten lassen oder ihr die Entschei-
dungsbefugnis übertragen. Den Eltern und der
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer oder der
Jahrgangsstufenleiterin oder dem Jahrgangsstu-
fenleiter ist vor der Entscheidung Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben. In dringenden Fäl-
len kann auf vorherige Anhörungen verzichtet
werden; sie sind dann nachzuholen.“

c) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 einge-
fügt:

„(7) Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3 Nr.
4 und 5 entscheidet eine von der Lehrerkonferenz
berufene Teilkonferenz. Der Teilkonferenz gehö-
ren ein Mitglied der Schulleitung, die Klassenleh-
rerin oder der Klassenlehrer oder die Jahrgangs-
stufenleiterin oder der Jahrgangsstufenleiter und
drei weitere, für die Dauer eines Schuljahres zu
wählende Lehrerinnen und Lehrer oder Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gemäß § 58 als ständige
Mitglieder an. Weitere, für die Dauer eines Schul-
jahres zu wählende Mitglieder sind eine Vertrete-
rin oder ein Vertreter der Schulpflegschaft und
des Schülerrates. Diese nehmen an Sitzungen
nicht teil, wenn die Schülerin oder der Schüler
oder die Eltern der Teilnahme widersprechen.“

d) Die bisherigen Absätze 7 und 8 werden die Ab-
sätze 8 und 9.

e) Der bisherige Absatz 9 wird aufgehoben.

37. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 55
Wirtschaftliche Betätigung, Geldsammlungen“.
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Für Elternverbände gemäß § 77 Abs. 3 Nr. 2
darf für Zwecke ihrer Mitwirkungsaufgaben in
den Schulen gesammelt werden. Dabei sind die
Grundsätze der Freiwilligkeit und der Anonymität
der Spende sowie die Gleichbehandlung der Ver-
bände zu gewährleisten. Im Übrigen dürfen Geld-
sammlungen in der Schule nur nach Entscheidung
der Schulkonferenz durchgeführt werden.“

38. § 57 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Die Genehmigung von Fortbildung während der
Unterrichtszeit setzt in der Regel voraus, dass
eine Vertretung gesichert ist oder der Unterricht
vorgezogen oder nachgeholt oder Unterrichtsaus-
fall auf andere Weise vermieden wird.“

b) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Lehrerein-
stellungsverfahren“ die Wörter „für eine
Schule“ eingefügt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter „des Tarifver-
tragsrechts“ durch die Wörter „der arbeits-
rechtlichen Bestimmungen“ ersetzt.

39. § 59 wird wie folgt gefasst:

„§ 59
Schulleiterinnen und Schulleiter

(1) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen
Schulleiter, die oder der zugleich Lehrerin oder
Lehrer ist.
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(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter

1. leitet die Schule und vertritt sie nach außen,

2. ist verantwortlich für die Erfüllung des Bil-
dungs- und Erziehungsauftrags der Schule,

3. sorgt für die Qualitätsentwicklung und Quali-
tätssicherung in der Schule,

4. wirkt im Rahmen der personellen Ressourcen da-
rauf hin, dass der Unterricht ungekürzt erteilt
wird,

5. ist verantwortlich dafür, dass alle Vorbereitungen
zum Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres
abgeschlossen sind und

6. nimmt das Hausrecht wahr.

Sie oder er kann in Erfüllung dieser Aufgaben als
Vorgesetze oder Vorgesetzter allen an der Schule
tätigen Personen Weisungen erteilen.

(3) Zu den Leitungsaufgaben der Schulleiterin oder
des Schulleiters gehören insbesondere die Schulent-
wicklung, die Personalführung und Personalent-
wicklung, die Organisation und Verwaltung sowie
die Kooperation mit der Schulaufsicht, dem Schul-
träger und den Partnern der Schule.

(4) Im Rahmen der übertragenen Zuständigkeiten
wirkt die Schulleiterin oder der Schulleiter in Per-
sonalangelegenheiten mit und trifft selbst Personal-
entscheidungen, soweit diese Befugnisse übertragen
sind. Sie oder er erstellt die dienstlichen Beurteilun-
gen für die Lehrkräfte der Schule

1. während der laufbahnrechtlichen Probezeit vor
der Anstellung,

2. vor einer Übertragung des ersten Beförderungs-
amtes einer Laufbahn (soweit kein Leitungsamt
im Sinne von § 60 Abs. 1),

3. vor einer Beurlaubung zum Auslandsschuldienst
(mit Ausnahme von Funktionsstellen im Aus-
land), zur Wahrnehmung von Aufgaben der Ent-
wicklungszusammenarbeit oder zu vergleichba-
ren Aufgaben,

4. vor einer Verwendung im Hochschuldienst.

(5) Zur Stärkung der Selbstverwaltung und Eigen-
verantwortung der Schulen werden den Schulleite-
rinnen und Schulleitern Aufgaben der oder des
Dienstvorgesetzten übertragen. Soweit diese Aufga-
ben durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertra-
gen worden sind, werden die Aufgaben und Beteili-
gungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten gemäß
§ 15 Landesgleichstellungsgesetz von der Ansprech-
partnerin für Gleichstellungsfragen wahrgenom-
men. Für die Ermittlung der Unterrepräsentanz
gemäß § 7 Landesgleichstellungsgesetz sowie die
Erstellung von Frauenförderplänen gilt § 3 Abs. 1
Satz 2 Landesgleichstellungsgesetz.

(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter entschei-
det im Rahmen der von der Lehrerkonferenz gemäß
§ 68 Abs. 3 Nr. 3 beschlossenen Grundsätze über
Angelegenheiten der Fortbildung und wirkt auf die
Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer hin. Dazu
gehört auch die Auswahl von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern an Fortbildungsveranstaltungen. Der
Lehrerrat ist nach § 69 Abs. 2 zu beteiligen.

(7) In jedem Schuljahr ist der Schulkonferenz ein
Bericht über die Unterrichtsversorgung und die Er-
teilung des Unterrichts an der Schule vorzulegen.

(8) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für die
Unfallverhütung sowie eine wirksame Erste Hilfe
und für den Arbeits- und Gesundheitsschutz ver-
antwortlich.

(9) Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt den
jährlichen Schulhaushalt auf und bewirtschaftet
die der Schule zugewiesenen Haushaltsmittel. Die
Entscheidung über den Schulhaushalt trifft die
Schulkonferenz. Der Bericht über die Mittelver-
wendung ist der Schulkonferenz innerhalb von
drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres zu-
zuleiten.

(10) Die Schulleiterin oder der Schulleiter arbeitet
zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauf-
trags mit den Konferenzen zusammen und führt de-
ren Beschlüsse aus. Sie oder er kann an Konferen-
zen, denen sie oder er nicht vorsitzt, mit beratender
Stimme teilnehmen. Beschlüsse der Konferenzen,
die gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
verstoßen, sind unverzüglich zu beanstanden. Die
Beanstandung hat aufschiebende Wirkung und ist
zu begründen. Hilft die Konferenz der Beanstan-
dung nicht ab, holt die Schulleiterin oder der Schul-
leiter die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde
ein.

(11) Die Schulleiterin oder der Schulleiter arbeitet
mit dem Schulträger eng und vertrauensvoll zusam-
men und stellt ihm die zur Erfüllung seiner Aufga-
ben erforderlichen Informationen zur Verfügung.
Die Anordnungen des Schulträgers in seinem Auf-
gabenbereich sind für die Schulleiterin oder den
Schulleiter verbindlich.“

40. § 61 wird wie folgt gefasst:

„§ 61
Bestellung der Schulleiterin oder des Schulleiters

(1) Die obere Schulaufsichtsbehörde schreibt die
Stelle der Schulleiterin oder des Schulleiters mit
Zustimmung der Schulkonferenz und des Schulträ-
gers aus und prüft die eingegangenen Bewerbungen.
Aus den Bewerbungen werden der Schulkonferenz
die geeigneten Personen benannt (§ 7 Landesbeam-
tengesetz); dabei sind unter Beachtung des im Aus-
schreibungsverfahren erstellten schulspezifischen
Anforderungsprofils möglichst mindestens zwei ge-
eignete Personen zur Wahl vorzuschlagen. Lehrerin-
nen und Lehrer der betroffenen Schule können be-
nannt werden, wenn sie vor ihrer Tätigkeit an dieser
Schule in mindestens einer anderen Schule oder in
der Schulaufsicht gearbeitet und damit ihre Ver-
wendungsbreite nachgewiesen haben. Die oder der
Vorsitzende der Schulkonferenz oder eine benannte
Vertreterin oder ein benannter Vertreter hat das
Recht zur Einsichtnahme in die Personal- und Ver-
waltungsvorgänge, die der Benennung gemäß Satz 2
zugrunde liegen; § 102 Landesbeamtengesetz bleibt
unberührt.

(2) Die Schulkonferenz wählt in geheimer Wahl aus
den von der oberen Schulaufsichtsbehörde benann-
ten Personen die Schulleiterin oder den Schulleiter.
Hierfür wird die Schulkonferenz um ein stimmbe-
rechtigtes Mitglied erweitert, das der Schulträger
entsendet. Bis zu drei weitere Vertreterinnen oder
Vertreter des Schulträgers können beratend teilneh-
men. Die Vertreterinnen und Vertreter des Schul-
trägers dürfen nicht der Schule angehören. Die Mit-
wirkung von Mitgliedern der Schulkonferenz, die
sich an der Schule beworben haben, ist ausgeschlos-
sen. Gleichfalls dürfen Schülerinnen und Schüler,
die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
an dem Wahlverfahren nicht teilnehmen. Der Schü-
lerrat benennt, soweit erforderlich, geeignete Ver-
treterinnen und Vertreter.

(3) Gewählt und damit vorgeschlagen ist, wer die
Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Stimmen erhält.
Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so findet zwi-
schen den Personen, welche die beiden höchsten
Stimmenzahlen erreicht haben, eine Stichwahl
statt. Gewählt ist, wer in dieser Stichwahl die meis-
ten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleich-
heit erlischt das Wahlrecht. § 66 Abs. 6 Satz 3 findet
keine Anwendung. Das Wahlrecht erlischt ferner,
wenn die Schulkonferenz nicht innerhalb von acht
Wochen nach Aufforderung durch die Schulauf-
sichtsbehörde einen Vorschlag vorlegt. Die Frist
kann in besonderen Ausnahmefällen verlängert
werden. Die Ernennung erfolgt durch die obere
Schulaufsichtsbehörde. Die dienstrechtlichen Vor-
schriften bleiben unberührt.

(4) Die obere Schulaufsichtsbehörde holt die Zu-
stimmung des Schulträgers zu der gewählten Be-
werberin oder dem gewählten Bewerber ein. Der
Schulträger kann die Zustimmung nur binnen acht
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Wochen mit einer Zweidrittelmehrheit des nach der
Hauptsatzung zuständigen Gremiums verweigern.
Nach Verweigerung der Zustimmung kann die
Schulkonferenz innerhalb von vier Wochen einen
zweiten Vorschlag aus den vorliegenden Bewerbun-
gen vorlegen. Eine Bewerberin oder ein Bewerber
kann nicht noch einmal vorgeschlagen werden,
wenn der Schulträger seine Zustimmung verweigert
hat.

(5) Die obere Schulaufsichtsbehörde ernennt die ge-
wählte Bewerberin oder den gewählten Bewerber,
sofern der Schulträger seine Zustimmung nicht ge-
mäß Absatz 3 verweigert hat. Wird die Zustimmung
auch zu einem zweiten Vorschlag verweigert, trifft
die obere Schulaufsichtsbehörde die Auswahlent-
scheidung.

(6) Zur Schulleiterin oder zum Schulleiter kann nur
bestellt werden

1. an Schulen, mit Ausnahme von Förderschulen,
wer

a) die Befähigung zum Lehramt für eine der in
dem betreffenden Schulsystem vorhandenen
Schulstufen besitzt oder

b) die Befähigung zu einem Lehramt einer be-
stimmten Schulform besitzt und aufgrund
dieser Befähigung in Jahrgangsstufen, die in
dem betreffenden Schulsystem vorhanden
sind, verwendet werden kann;

2. an Förderschulen, wer

a) die Befähigung zum Lehramt für Sonderpäda-
gogik oder

b) die Befähigung zum Lehramt an Sonderschu-
len besitzt;

3. an Schulen für Kranke, wer eine Befähigung
nach Nummer 1 oder Nummer 2 besitzt.

Darüber hinaus müssen Kenntnisse und Fähigkeiten
nachgewiesen werden, die für die Leitung einer
Schule erforderlich sind. Dazu gehören insbesonde-
re Fähigkeiten zur Führung, Organisation und Wei-
terentwicklung einer Schule und zur pädagogischen
Beurteilung von Unterricht und Erziehung, Team-
und Konfliktfähigkeit sowie die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit mit schulischen und außerschu-
lischen Einrichtungen. Das Ministerium kann im
Rahmen der Laufbahnverordnung zum Landesbe-
amtengesetz im Einzelfall von dem Erfordernis der
Befähigung gemäß Satz 1 Ausnahmen zulassen.

(7) Die Wiederwahl der Schulleiterin oder des
Schulleiters für eine zweite Amtsperiode von fünf
Jahren oder auf Lebenszeit gemäß § 25 b Landesbe-
amtengesetz erfolgt durch die Schulkonferenz; eine
Stellenausschreibung findet in diesen Fällen nicht
statt. Die Absätze 2 bis 4 sind entsprechend anzu-
wenden. § 25 Abs. 2 bis 4 Landesbeamtengesetz fin-
det keine Anwendung.

(8) Diese Regelungen gelten für Lehrerinnen und
Lehrer im Angestelltenverhältnis entsprechend.“

41. § 62 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Teils“
die Wörter „des Gesetzes“ eingefügt.

b) In Absatz 9 wird das Wort „Schulgesetzes“ durch
das Wort „Gesetzes“ ersetzt.

42. § 63 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Ta-
gesordnung“ die Wörter „und der Beratungsun-
terlagen“ eingefügt.

b) In Absatz 4 werden als Sätze 6 und 7 angefügt:

„Einsprüche gegen die Niederschrift sind zu ver-
merken. Die Niederschriften sind für die Mitglie-
der sowie für die zur Teilnahme an der Sitzung
Berechtigten des jeweiligen Mitwirkungsgremi-
ums zur Einsicht bereit zu halten.“

43. § 65 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 16 wird nach dem Wort „Betäti-
gung“ ein Komma und das Wort „Geldsamm-
lungen“ eingefügt. 

bb) In Nummer 17 wird der Klammerzusatz
„(§ 59 Abs. 7)“ durch den Klammerzusatz
„(§ 59 Abs. 9)“ ersetzt. 

cc) Nummer 18 wird wie folgt gefasst:

„18. Wahl der Schulleiterin oder des Schul-
leiters (§ 61 Abs. 1 und 2),“.

dd) In Nummer 24 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt und es werden die folgenden
Nummern 25 und 26 angefügt:

„25. Erhöhung der Zahl der Vertretungen der
Eltern in Fachkonferenzen und Bildungs-
gangkonferenzen (§ 70 Abs. 1),

26. Empfehlung zum Tragen einheitlicher
Schulkleidung (§ 42 Abs. 8).“ 

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

44. § 66 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Buchstabe a werden nach dem
Komma folgende Worte angefügt: 

„an Berufskollegs 12 Mitglieder“. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Schulkonferenz kann mit den Stimmen
von zwei Dritteln ihrer Mitglieder eine Erhöhung
der Mitgliederzahl beschließen, wobei das Ver-
hältnis der Zahlen nach Absatz 3 zu wahren ist.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Nummern 1 bis 5 wie
folgt gefasst:

„1. an Schulen der Primarstufe
1 : 1 : 0

2. an Schulen der Sekundarstufe I sowie an
Schulen mit Primarstufe und Sekundar-
stufe I
3 : 2 : 1

3. an Schulen der Sekundarstufe II
3 : 1 : 2

4. an Schulen der Sekundarstufe I und II
2 : 1 : 1

5. an Weiterbildungskollegs und dem Kolleg
für Aussiedlerinnen und Aussiedler 
1 : 0 : 1.“

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) An Berufskollegs mit bis zu 500 Schülerin-
nen und Schülern gehören der Schulkonferenz
je ein Mitglied als Vertreterin oder Vertreter
der Ausbildenden und der Auszubildenden mit
Stimmrecht sowie je ein weiteres Mitglied als
Vertreterin oder Vertreter der Ausbildenden und
der Auszubildenden mit beratender Stimme an.
An Berufskollegs mit mehr als 500 Schülerinnen
und Schülern gehören der Schulkonferenz je zwei
Mitglieder als Vertreterinnen und Vertreter der
Ausbildenden und der Auszubildenden mit
Stimmrecht an. Die Mitglieder mit Stimmrecht
werden auf die Zahl der Vertreterinnen und Ver-
treter der Eltern und der Schülerinnen und
Schüler gemäß den Absätzen 1 und 3 angerech-
net. Die Vertretung der Ausbildenden wird von
der zuständigen Stelle gemäß § 71 des Berufsbil-
dungsgesetzes benannt. Die im Bezirk der zu-
ständigen Stelle bestehenden Gewerkschaften
und selbstständigen Vereinigungen von Arbeit-
nehmern mit sozial- oder berufspolitischer
Zwecksetzung benennen die Vertretung der Aus-
zubildenden.“
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e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt
den Vorsitz in der Schulkonferenz. Sie oder er hat,
ebenso wie im Falle der Verhinderung die ständige
Vertretung, kein Stimmrecht. Abweichend hiervon
gibt bei Stimmengleichheit ihre oder seine Stimme
den Ausschlag. Die ständige Vertretung und die
Verbindungslehrerinnen und -lehrer nehmen bera-
tend an der Schulkonferenz teil.“

45. § 68 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird nach Nummer 4 folgende Num-
mer 5 eingefügt:

„5. die Teilnahme einer Schule an der Erprobung
neuer Arbeitszeitmodelle gemäß § 93 Abs. 4 auf
Vorschlag der Schulleiterin oder des Schullei-
ters,“.

b) Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden die
Nummern 6 und 7.

46. § 69 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Lehrer“
die Wörter „sowie der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gemäß § 58“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Lehrerinnen
und Lehrer“ durch die Wörter „in Satz 1 ge-
nannten Personen zeitnah und umfassend“
ersetzt. 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Das Ministerium wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des für Schu-
le zuständigen Landtagsausschusses im Einver-
nehmen mit dem Innenministerium weitere An-
gelegenheiten zu bestimmen, bei denen der Leh-
rerrat an die Stelle des Personalrats tritt, und
hierfür die Rechtsstellung, die Aufgaben und die
Befugnisse des Lehrerrats und das Beteiligungs-
verfahren zu regeln.“

47. § 70 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „wählt“ die
Wörter „aus ihrer Mitte“ eingefügt.

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:

„Die Schulkonferenz kann eine höhere Zahl
von Vertretungen der Eltern beschließen.“

b) In Absatz 3 Satz 2 wird nach dem Wort „die“ das
Wort „schulinterne“ eingefügt.

48. § 71 wird wie folgt geändert: 

Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Sie berät über den Leistungsstand der Schülerin-
nen und Schüler und trifft die Entscheidungen über
Zeugnisse, Versetzungen und Abschlüsse sowie über
die Beurteilung des Arbeitsverhaltens und Sozial-
verhaltens und über weitere Bemerkungen zu be-
sonderen Leistungen und besonderem persönlichen
Einsatz im außerunterrichtlichen Bereich (§ 49
Abs. 2).“

49. § 72 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 3
eingefügt:

„Zwei vom Schülerrat gewählte Schülerinnen
und Schüler ab Klasse 7 können mit beratender
Stimme teilnehmen.“

b) In Absatz 2 wird nach Satz 4 folgender Satz 5
angefügt:

„Die Eltern können über die Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit auch unter sich beraten.“

50. § 74 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 3 Satz 6 werden nach dem Wort „Schul-
konferenz“ ein Komma und die Wörter „die Schul-
pflegschaft“ eingefügt.

51. § 75 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „För-
derschulen“ die Wörter „und an Schulen für
Kranke“ eingefügt.

b) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 an-
gefügt:

„(5) An Grundschulen mit Teilstandorten kann
die Schulkonferenz neben der Schulpflegschaft
Teilschulpflegschaften einrichten.“

52. § 76 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird nach dem Wort „Angelegenheiten“
das Wort „rechtzeitig“ eingefügt.

b) In Satz 3 Nr. 3 werden die Wörter „Schulbezirke
und“ gestrichen und nach dem Wort „Schulein-
zugsbereichen“ die Wörter „für Förderschulen“
eingefügt.

53. § 77 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. die auf Landesebene für mindestens eine
Schulform organisierten Elternverbände,“.

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Das Ministerium lädt die Elternverbände
nach Absatz 3 Nr. 2 mindestens halbjährlich zu
einem Gespräch über schulische Angelegenheiten
im Sinne des Absatzes 1 ein.“

54. § 78 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten
Träger sind gemeinsam mit dem Land für
eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung
der Schulen verantwortlich.“

bb) Der bisherige Satz 1 wird Satz 2 und die
Wörter „Die in den Absätzen 1 bis 3 genann-
ten Träger“ durch das Wort „Sie“ ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Die Entwicklung des Schüleraufkommens
und der Wille der Eltern sind bei der Feststellung
des Bedürfnisses zu berücksichtigen.“

55. § 79 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Absatz 1 wird § 79. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

56. § 80 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender Satz 4
angefügt:

„Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfepla-
nung sind aufeinander abzustimmen.“

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Schulträger sind gehalten, in enger Zusam-
menarbeit und gegenseitiger Rücksichtnahme auf
ein regional ausgewogenes, differenziertes Ange-
bot zu achten; dies gilt insbesondere für den Be-
reich der Fachklassen des dualen Systems der
Berufsausbildung.“

57. § 81 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach Satz 1 folgende Sätze 2
und 3 angefügt:

„Sie legen hierzu die Schulgrößen fest. Sie stellen
sicher, dass in den Schulen Klassen nach den
Vorgaben des Ministeriums (§ 93 Abs. 2 Nr. 3) ge-
bildet werden können.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Über die Errichtung, die Änderung und die
Auflösung einer Schule sowie den organisatori-
schen Zusammenschluss von Schulen, für die das
Land nicht Schulträger ist, beschließt der Schul-
träger nach Maßgabe der Schulentwicklungspla-
nung. Als Errichtung sind auch die Teilung und
die Zusammenlegung von Schulen, als Änderung
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sind der Aus- und Abbau bestehender Schulen
einschließlich der Errichtung und Erweiterung
von Bildungsgängen an Berufskollegs, die Ein-
führung und Aufhebung des Ganztagsbetriebes,
die Bildung eines Teilstandortes, der Wechsel des
Schulträgers, die Änderung der Schulform und
der Schulart zu behandeln. Der Beschluss ist
schriftlich festzulegen und auf der Grundlage der
Schulentwicklungsplanung zu begründen.“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Der Beschluss des Schulträgers bedarf der
Genehmigung durch die obere Schulaufsichtsbe-
hörde. Die Genehmigung zur Errichtung eines
organisatorischen Zusammenschlusses von Schu-
len bedarf der Zustimmung des Ministeriums.
Die Genehmigung ist zu versagen, wenn der Be-
schluss den Vorschriften des Absatzes 1 und der
§§ 78 bis 80, 82 und 83 widerspricht. 

Die Genehmigung zur Errichtung einer Schule ist
außerdem zu versagen, wenn dem Schulträger die
erforderliche Verwaltungs- oder Finanzkraft
fehlt.“

58. § 82 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Grundschulen müssen bei der Errichtung min-
destens zwei Parallelklassen pro Jahrgang haben,
bei der Fortführung mindestens eine Klasse pro
Jahrgang.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt:

„(3) Grundschulen mit weniger als zwei Klassen
pro Jahrgang sollen, wenn der Schulträger deren
Fortführung für erforderlich hält, zur Erreichung
angemessener Klassen- und Schulgrößen im Sin-
ne von § 81 Abs. 1 möglichst als Teilstandort ge-
führt werden (Grundschulverbund). Auch Be-
kenntnisschulen oder Weltanschauungsschulen
können als Teilstandort in einen Grundschulver-
bund eingebracht werden. An einem solchen Teil-
standort werden Schülerinnen und Schüler nach
den Grundsätzen dieses Bekenntnisses oder die-
ser Weltanschauung unterrichtet und erzogen.
§§ 26 und 27 finden auf einen solchen Standort
entsprechende Anwendung. Ein Mitglied der
Schulleitung, das dem betreffenden Bekenntnis
oder der betreffenden Weltanschauung angehört,
nimmt in bekenntnis- oder weltanschauungs-
bezogenen Belangen des Teilstandortes die Auf-
gaben der Schulleitung wahr. Letzteres gilt
entsprechend für die stets zu bildende Teilschul-
konferenz und Teilschulpflegschaft.“

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4
und 5. 

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und das
Wort „Klasse“ durch das Wort „Jahrgangsstufe“
ersetzt.

e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7. 

f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und wie
folgt gefasst:

„(8) In der gymnasialen Oberstufe ist eine Jahr-
gangsbreite von mindestens 42 Schülerinnen und
Schülern im ersten Jahr der Qualifikationsphase
erforderlich. Das Ministerium kann Ausnahmen
von dieser Mindestgröße zulassen.“

g) Die bisherigen Absätze 8 und 9 werden Absätze 9
und 10. 

59. § 83 wird wie folgt gefasst:

„§ 83
Organisatorischer Zusammenschluss

von Schulen, Teilstandorte
(1) Der Schulträger kann zur Sicherstellung eines
wohnortnahen und differenzierten Bildungsange-
bots

1. eine bestehende Hauptschule und eine bestehen-
de Realschule organisatorisch zu einer Schule zu-
sammenschließen,

2. eine bestehende Hauptschule und eine bestehen-
de Gesamtschule zu einer Aufbauschule der Se-
kundarstufe I zusammenschließen.

Ausnahmsweise kann der Schulträger zu diesem
Zweck auch eine bestehende Hauptschule oder eine
bestehende Realschule um einen Zweig der jeweils
anderen Schulform erweitern, wenn es in seinem
Gebiet eine Schule dieser Schulform nicht gibt und
der Bestand der Schule eines anderen Schulträgers
dadurch nicht gefährdet wird.

Es gelten die Vorschriften dieses Gesetzes über die
Errichtung von Schulen.

(2) Die Schule ist in eigenständige Zweige geglie-
dert. Der Unterricht kann teilweise in gemeinsamen
Lerngruppen erteilt werden. In den Klassen 7 bis 10
muss der nach Schulformen getrennte Unterricht
deutlich überwiegen.

(3) Der organisatorische Zusammenschluss von
Hauptschule und Realschule muss mindestens drei
Parallelklassen pro Jahrgang haben. Eine Aufbau-
schule muss mindestens vier Parallelklassen pro
Jahrgang haben, darunter drei Parallelklassen pro
Jahrgang im Gesamtschulzweig. Ein Unterschreiten
der Mindestgröße ist bei der Fortführung zulässig,
wenn sich aus der Schulentwicklungsplanung er-
gibt, dass dies im Planungszeitraum nur vorüberge-
hend der Fall ist und den Schülerinnen und Schü-
lern der Weg zu einer anderen Schule des von ihnen
besuchten Bildungsgangs nicht zugemutet werden
kann. 

(4) In begründeten Ausnahmefällen kann eine Schu-
le auch an Teilstandorten in zumutbarer Entfernung
geführt werden, wenn dadurch kein zusätzlicher
Lehrerbedarf entsteht. Der Schulträger ist in die-
sem Fall verpflichtet, die sächlichen Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen, dass der ordnungsgemäße
Unterricht nicht beeinträchtigt wird. Für Berufs-
kollegs und Weiterbildungskollegs können weitere
Ausnahmen zugelassen werden. § 82 Abs. 3 bleibt
unberührt.“

60. § 84 wird wie folgt gefasst:

„§ 84
Schuleinzugsbereiche der Förderschulen,

Bezirksfachklassen und bezirksübergreifende
Fachklassen der Berufsschulen

(1) Für Förderschulen kann der Schulträger durch
Rechtsverordnung ein räumlich abgegrenztes Gebiet
als Schuleinzugsbereich bilden. Eine Schule kann
die Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers
ablehnen, wenn sie oder er nicht im Schuleinzugs-
bereich wohnt und keinen wichtigen Grund für den
Besuch der Schule darlegt.

(2) Für Berufsschulen kann die obere Schulauf-
sichtsbehörde durch Rechtsverordnung für einzelne
Ausbildungsberufe Bezirksfachklassen bilden, wenn
die Schülerzahlen im Einzugsbereich eines Schul-
trägers gemäß der Verordnung zur Ausführung des
§ 93 Abs. 2 für die Fachklassenbildung nicht ausrei-
chen. Die beteiligten Schulträger sind anzuhören. 

(3) Sofern Bezirksfachklassen innerhalb eines Re-
gierungsbezirks nicht gebildet werden können, bil-
det das Ministerium durch Rechtsverordnung für
ein räumlich abgegrenztes Gebiet bezirksübergrei-
fende Fachklassen.“

61. § 86 wird wie folgt geändert: 

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Befugnisse nach Absatz 4 stehen auch den
für die Qualitätsanalyse von Schulen zuständigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der oberen
Schulaufsichtsbehörde zu. Sie sind hinsichtlich ih-
rer Feststellungen bei der Durchführung der Quali-
tätsanalyse und deren Beurteilung an Weisungen
nicht gebunden. Bei ihrer Berufung ist darauf zu
achten, dass die Schulformen anteilig vertreten
sind. Das Ministerium wird ermächtigt, die Aufga-
ben und die Organisation durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des für Schule zuständigen Land-
tagsausschusses zu regeln. Einzelheiten des Ge-

286



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 7. Juli 2006

schäftsablaufs regelt eine Geschäftsordnung, die
vom Ministerium zu erlassen ist. Die Qualitätsana-
lyse kann auf Wunsch des jeweiligen Schulträgers
auch im Bereich von Schulen in freier Trägerschaft
erfolgen, wobei vorab die Zusammenarbeit in einer
Kooperationsvereinbarung zu regeln ist.“

62. § 88 wird wie folgt geändert: 

Absatz 5 wird aufgehoben.

63. § 94 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden nach Satz 2 folgende Sätze 3
bis 5 angefügt:

„Die Sätze 1 und 2 finden entsprechende Anwen-
dung, wenn eine Gemeinde, die eigene Schulen
unterhält, zugleich einem Schulverband ange-
hört. Für die Verteilung wird die Durchschnitts-
zahl der Schülerinnen und Schüler zugrunde ge-
legt, die am 15. Oktober der letzten drei Jahre die
Schule besucht haben. Die Verhältniszahl gilt für
jeweils drei aufeinander folgende Rechnungsjah-
re.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Aufteilung kann durch Satzung oder
durch Anordnung der oberen Schulaufsichtsbe-
hörde im Einvernehmen mit der Kommunalauf-
sichtsbehörde unter Zustimmung der Beteiligten
abweichend geregelt werden. Bestehen Schulver-
bände nicht nur aus Gemeinden, ist die Auftei-
lung durch Satzung zu regeln.“

64. § 96 wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 werden das Wort „laufender“ gestri-
chen und die Wörter „Bundessozialhilfegesetz/
SGB XII“ durch die Wörter „Sozialgesetzbuch
Zwölftes Buch (SGB XII)“ ersetzt.

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:

„Über weitere Entlastungen vom Eigenanteil
entscheidet der Schulträger in eigener Verant-
wortung.“

65. § 97 wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden das Wort „laufende“ gestrichen
und die Wörter „Bundessozialhilfegesetz/SGB
XII“ durch die Wörter „Sozialgesetzbuch Zwölf-
tes Buch (SGB XII)“ ersetzt.

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

„Über weitere Entlastungen vom Eigenanteil
entscheidet der Schulträger in eigener Verant-
wortung.“

66. § 98 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Geldzuweisun-
gen“ durch das Wort „Geldzuwendungen“ ersetzt.

67. § 100 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „er-
gänzen“ die Wörter „und bereichern“ eingefügt.

b) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „insoweit“ ge-
strichen. 

68. § 102 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 4 Satz 1 wird nach der Bezeichnung „Ab-
satz 1“ die Bezeichnung „Satz 1“ eingefügt.

69. § 107 wird wie folgt geändert: 

Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Für angestellte Lehrerinnen und Lehrer an Er-
satzschulen übernimmt das Land unter Bezug auf
§ 8a des Altersteilzeitgesetzes für den Fall der
Zahlungsunfähigkeit des Ersatzschulträgers die
Haftung für alle Wertguthaben, die während der
Fortdauer der Finanzierung nach den §§ 105 bis 115
auf Grund einer Altersteilzeitvereinbarung im Sin-
ne des § 2 Abs. 2 des Altersteilzeitgesetzes entste-
hen.“

70. § 116 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „besit-
zen“ die Wörter „und die Gewähr dafür bieten,
dass Unterricht und Erziehung und die dabei ver-
wendeten Lehr- und Lernmittel nicht gegen die
verfassungsmäßige Ordnung verstoßen“ eingefügt.

b) Dem Absatz 4 werden nach Satz 1 folgende Sätze
2 und 3 angefügt:

„Die obere Schulaufsichtsbehörde ist berechtigt,
sich die in der Schule verwendeten Lehr- und
Lernmittel vorlegen zu lassen. Die Kosten für
eine Übersetzung trägt der Schulträger.“

71. § 120 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 7 wird nach Satz 1 folgender Satz 2
eingefügt:

„Das Recht auf Einsichtnahme umfasst auch das
Recht zur Anfertigung oder Aushändigung von
Kopien; die Erstattung von Auslagen kann ver-
langt werden.“

b) Absatz 8 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Schülerinnen und Schüler sind von den be-
absichtigten Auskünften vorab in Kenntnis zu
setzen.“

72. § 125 wird wie folgt gefasst:

„§ 125
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden eingeschränkt:

1. das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit
gemäß Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes
nach Maßgabe des § 54 (Schulgesundheit),

2. das Grundrecht der Freiheit der Person gemäß
Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes nach
Maßgabe der §§ 34 bis 41 (Schulpflicht) sowie
des § 42 Abs. 1 (Allgemeine Rechte und Pflichten
aus dem Schulverhältnis),

3. das Grundrecht der Pflege und Erziehung der
Kinder gemäß Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 des Grund-
gesetzes nach Maßgabe des § 36 Abs. 2 und 3
(Vorschulische Beratung und Förderung, Fest-
stellung des Sprachstandes),

4. das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung gemäß Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes
nach Maßgabe des § 41 Abs. 4 (Verantwortlich-
keit für die Einhaltung der Schulpflicht).“

73. § 126 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 1 werden folgende Num-
mern 2 und 3 eingefügt:

„2. als Eltern nicht für die Teilnahme ihres
Kindes an der Feststellung des Sprachstan-
des sorgt (§ 36 Abs. 2 und 3),

3. als Eltern nicht dafür sorgt, dass ein zur
Teilnahme an einem vorschulischen Sprach-
förderkurs verpflichtetes Kind regelmäßig
daran teilnimmt (§ 36 Abs. 2 und 3),“.

bb) Die bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die
Nummern 4 bis 6.

cc) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. als Schülerin oder Schüler nach Vollen-
dung des 14. Lebensjahres die Schulpflicht
in der Sekundarstufe I (§ 37) oder die Schul-
pflicht in der Sekundarstufe II (§ 38) nicht
erfüllt.“ 

dd) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 7 und
die Bezeichnung „§ 119 Abs. 2“ durch die
Bezeichnung „§ 119 Abs. 1“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Nr. 4 und 5“
durch die Angabe „Nr. 6 und 7“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Nr. 3“ durch die
Angabe „Nr. 5“ ersetzt.
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74. § 132 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 werden nach Satz 1 folgende Sätze 2
und 3 angefügt:

„In den Förderschulen sind diese Vorschriften
erstmals auf die Schülerinnen und Schüler anzu-
wenden, die sich im Schuljahr 2008/2009 in der
Klasse 10 befinden. In den Abendrealschulen
sind sie erstmals auf Studierende anzuwenden,
die sich im Sommersemester 2009 im 4. Semester
befinden.“

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „dass die
gymnasiale Oberstufe eine zweijährige Oberstufe
umfasst, der eine einjährige Einführungsphase
vorgeschaltet werden kann“ durch die Wörter
„dass die dreijährige gymnasiale Oberstufe mit
Klasse 10 beginnt“ ersetzt.

75. § 133 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

223
Artikel 2

Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes

Das Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öf-
fentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz – LABG)
vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 325), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 351), wird
wie folgt geändert:

§ 30 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

1. Satz 1 erhält folgende Fassung:

„(2) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens der einzelnen Vorschriften dieses Ge-
setzes in der Ausbildung befinden, beenden diese
nach den bisherigen Vorschriften des Gesetzes über
die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schu-
len (Lehrerausbildungsgesetz – LABG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. September 1998 (GV.
NRW. S. 564), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.
Dezember 2001 (GV. NRW. S. 882), soweit sie sich
letztmalig bis zum 31. Oktober 2012 vorschriftsgemäß
zur Ersten Staatsprüfung melden.“

2. Es wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die
sich zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der einzel-
nen Vorschriften dieses Gesetzes in der Ausbildung
befinden, beenden diese nach den bisherigen Vor-
schriften des Gesetzes über die Ausbildung für
Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbil-
dungsgesetz – LABG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. September 1998 (GV. NRW. S. 564),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2001
(GV. NRW. S. 882).“ 

3. Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3.

2030
Artikel 3

Änderung des Landesbeamtengesetzes
1. § 25a wird wie folgt geändert: 

Absatz 8 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1.3 werden die Wörter „und Einrich-
tungen“ durch die Wörter „, Einrichtungen und
Landesbetriebe“ ersetzt.

b) Nummer 1.4 erhält folgende Fassung:

„1.4 Ämter der Leiter von Studienseminaren, so-
weit sie nicht im Beamtenverhältnis auf Zeit über-
tragen werden,“.

2. § 25b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 erhält Satz 2 folgende Fassung:

„Eine Amtszeit beträgt fünf Jahre.“

b) Absatz 7 Nr. 1.3 wird wie folgt gefasst:

„1.3 Ämter der Leiter öffentlicher Schulen oder
die der Besoldungsgruppe A 16 angehörenden Äm-
ter der Leiter von Studienseminaren,“.

3. § 76 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Text wird Absatz 1.

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Der Beamte ist dem Dienstherrn zur Heraus-
gabe des widerrechtlich Erlangten verpflichtet; die
Vorschriften des Strafgesetzbuches über den Ver-
fall sind sinngemäß anzuwenden. Er ist verpflich-
tet, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die
Verpflichtung nach den Sätzen 1 und 2 gilt auch
für Ruhestandsbeamte und frühere Beamte. Die
Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn im Strafverfahren
ein Verfall angeordnet ist. Die Ansprüche des
Dienstherrn nach den Sätzen 1 bis 3 verjähren in
drei Jahren vom Abschluss des Strafverfahrens
oder des Disziplinarverfahrens an, im Übrigen in
drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der
Dienstherr von der Vorteilserlangung des Beamten
Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese
Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung der
Handlung an.“

4. § 85a wird wie folgt geändert: 

Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) § 78f gilt entsprechend; bei Teilzeitbeschäftigung
nach Absatz 1 Nr. 1 gilt § 78g entsprechend.“

5. § 194 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 erhält der Klammerzusatz folgende Fas-
sung:

„(§ 45 Abs. 2 Satz 3)“.

216
Artikel 4

Änderung des Gesetzes über
Tageseinrichtungen für Kinder

Das Zweite Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zur
Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechtes (Gesetz
über Tageseinrichtungen für Kinder – GTK) vom 29. Ok-
tober 1991 (GV. NRW. S. 380), zuletzt geändert durch
Artikel 2 Nr. 4 des Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GV. NRW.
S. 197), wird wie folgt geändert:

§ 10 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 5 werden nach Satz 2 folgende Sätze 3 bis 6
angefügt:

„Der Schulträger oder der Träger der öffentlichen
Jugendhilfe kann für außerunterrichtliche Angebote im
Rahmen der offenen Ganztagsschule Elternbeiträge
erheben. Er soll eine soziale Staffelung der Beiträge vor-
sehen. Er kann Beiträge für Geschwisterkinder ermäßi-
gen. Dies gilt auch für Kinder, deren Geschwister eine
Kindertageseinrichtung besuchen.“

223
Artikel 5

Änderung der Lehramtsprüfungsordnung

Die Ordnung der Ersten Staatsprüfungen für Lehräm-
ter an Schulen (Lehramtsprüfungsordnung – LPO) vom
27. März 2003 (GV. NRW. S. 182), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 351), wird wie
folgt geändert:

1. § 53 wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens dieser Verordnung im Hauptstudium
befinden, können auf eigenen Wunsch entsprechend
Absatz 2 in neue Studiengänge wechseln. Hierzu be-
darf es eines Antrages an das Prüfungsamt.“

2. § 53 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Studierende können ihr Studium nach der Ord-
nung der Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an
Schulen (Lehramtsprüfungsordnung – LPO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 1994
(GV. NRW. S. 754, ber. 1995 S. 166), zuletzt geändert
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durch Verordnung vom 14. September 2000 (GV. NRW.
S. 647), abschließen, soweit sie sich letztmalig bis zum
31. Oktober 2012 vorschriftsgemäß zur Ersten Staats-
prüfung melden.“

Artikel 6
Aufhebung von Rechtsvorschriften

(1) Folgendes Gesetz tritt mit dem In-Kraft-Treten
dieses Gesetzes außer Kraft:

Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung von Schu-
len (Schulentwicklungsgesetz) vom 27. November 2001
(GV. NRW. S. 811, ber. 2002 S. 22).

(2) Folgende Rechtsverordnungen treten mit dem In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes außer Kraft:

1. Verordnung zur Durchführung des Modellvorhabens
„Selbstständige Schule“ (Verordnung „Selbstständige
Schule“ – VOSS) vom 12. April 2002 (GV. NRW.
S. 122), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. April
2005 (GV. NRW. S. 351),

2. Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem
Schulpflichtgesetz zuständigen Verwaltungsbehörden
vom 22. Juni 1976 (GV. NRW. S. 242), geändert durch
Verordnung vom 4. Dezember 1984 (GV. NRW. S. 788),

3. Verordnung über schulrechtliche Zuständigkeiten
(ZustVOSchulR) vom 30. März 1985 (GV. NRW.
S. 324), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. April
2005 (GV. NRW. S. 274),

4. Verordnung über die Bildung von regierungsbezirks-
übergreifenden Schulbezirken für Bezirksfachklassen
des Bildungsgangs Berufsschule an Berufskollegs vom
23. Juni 2000 (GV. NRW. S. 554, ber. S. 639), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 30. Juni 2004
(GV. NRW. S. 380).

Artikel 7
Übergangsvorschriften

(1) Die Vorschriften in Artikel 1 über die Neuordnung
der Sekundarstufe I und der gymnasialen Oberstufe
(§§ 16, 18 SchulG) sind erstmals auf die Schülerinnen
und Schüler anzuwenden, die sich im Schuljahr
2005/2006 in der Klasse 5 befinden. Entsprechendes gilt
für die Schülerinnen und Schüler, die sich in der Klasse
6 befinden und für die die Schulkonferenz einen Be-
schluss nach § 132 Abs. 5 Satz 2 SchulG gefasst hat. Alle
anderen Schülerinnen und Schüler beenden ihre Schul-
laufbahn in der Sekundarstufe I und Sekundarstufe II
nach den bisherigen Vorschriften.

(2) Abweichend von der Vorschrift in Artikel 1 über
die Verlegung des Stichtags für die Einschulung (§ 35
Abs. 1 Satz 1 SchulG) gelten statt des Stichtags 31. De-
zember für die Einschulung

zum Schuljahr 2007/2008 der 31. Juli,

zum Schuljahr 2008/2009 der 31. Juli,

zum Schuljahr 2009/2010 der 31. August,

zum Schuljahr 2010/2011 der 31. August,

zum Schuljahr 2011/2012 der 30. September,

zum Schuljahr 2012/2013 der 31. Oktober,

zum Schuljahr 2013/2014 der 30. November,

zum Schuljahr 2014/2015 der 31. Dezember.

§ 35 Abs. 1 Satz 2 findet ab dem Schuljahr 2012/2013
Anwendung.

(3) Die §§ 39 und 84 SchulG in der Fassung vom
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) sind bis zum 31. Juli
2008 anzuwenden. Die Schulträger können für Grund-
schulen bereits ab dem 1. August 2007 von der Anwen-
dung absehen.

(4) Artikel 1 des Gesetzes über die Weiterentwicklung
von Schulen (Schulentwicklungsgesetz) vom 27. Novem-
ber 2001 (GV. NRW. S. 811, ber. 2002 S. 22) und die Ver-
ordnung zur Durchführung des Modellvorhabens
„Selbstständige Schule“ (Verordnung „Selbstständige

Schule“ – VOSS) vom 12. April 2002 (GV. NRW. S. 122),
geändert durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW.
S. 351), sind auf die an dem Modellvorhaben „Selbst-
ständige Schule“ teilnehmenden Schulen bis zum
Auslaufen des Modellvorhabens am 31. Juli 2008 anzu-
wenden.

(5) Für Leiterinnen und Leiter von Schulen sowie Lei-
terinnen und Leiter von Studienseminaren in Besol-
dungsgruppe A 16, denen ihr Amt vor In-Kraft-Treten
dieses Gesetzes gemäß §§ 25a oder 25b Landesbeamten-
gesetz übertragen worden ist, verbleibt es bei der bishe-
rigen Rechtslage.

(6) Besetzungsverfahren für Schulleiterstellen, die vor
dem In-Kraft-Treten dieses Gesetz durch Ausschreibung
eingeleitet worden sind, werden nach dem bisher gelten-
den Recht weitergeführt.

Artikel 8
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf Artikel 5 beruhenden Teile der dort geänder-
ten Rechtsverordnung können auf Grund der einschlägi-
gen Ermächtigung durch Rechtsverordnung geändert
werden.

Artikel 9
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2006 in Kraft. Abwei-
chend von Satz 1 tritt § 36 Abs. 2 SchulG am 1. Januar
2007 und § 49 Abs. 2 Nr. 2 am 1. August 2007 in Kraft.

Düsseldorf, den 27. Juni 2006

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Ministerin
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

– GV. NRW. 2006 S. 278
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Gesetz 

zur Durchführung des Altenpflegegesetzes und 
zur Ausbildung in der Altenpflegehilfe

Vom 27. Juni 2006

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Durchführung des Altenpflegegesetzes und

zur Ausbildung in der Altenpflegehilfe

Abschnitt 1
Altenpflegefachkraftausbildung

§ 1
Zuständigkeit

Zuständige Behörde für die Durchführung des Alten-
pflegegesetzes (AltPflG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1690) in der
jeweils geltenden Fassung ist die Bezirksregierung. Ihr
wird auch die Zuständigkeit für die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 27 AltPflG
übertragen.

§ 2
Ausbildung zur Altenpflegefachkraft

Das für die Altenpflegeausbildung zuständige Ministe-
rium kann die Durchführung der theoretischen Ausbil-
dung durch Richtlinie für die Fachseminare verbindlich
regeln; in einem Rahmenlehrplan können verbindliche
Vorgaben für die praktische Ausbildung gegeben wer-
den.

§ 3
Qualifikation der Lehrkräfte und Praxisanleiter

(1) Hauptamtliche, pädagogisch qualifizierte Lehr-
kräfte mit einem Beschäftigungsumfang von mindestens
50 Prozent bedürfen einer für die Altenpflegeausbildung
besonderen Qualifikation, die insbesondere durch fol-
gende Abschlüsse nachgewiesen werden kann: 

1. Absolventen eines Diplom- oder Masterstudiums mit
ausgewiesenem pflegepädagogischem Schwerpunkt
(Fachhochschule oder Universität).

2. Absolventen des Studiums Lehramt an berufsbilden-
den Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Pflege-
oder Gesundheitswissenschaft.

3. Absolventen anderer berufsspezifischer Studien-
gänge, soweit sie pädagogische Zusatzqualifikatio-
nen von mindestens 400 Stunden Umfang nachwei-
sen. Bei Vorlage adäquater Leistungsnachweise über
den entsprechenden Umfang in einer Hochschulaus-
bildung kann der Erwerb der o. g. Zusatzqualifika-
tion auf Antrag von der Bezirksregierung erlassen
werden.

(2) Die Voraussetzungen unter Absatz 1 gelten für
hauptamtliche Lehrkräfte als erfüllt, wenn sie bei In-
Kraft-Treten dieser Regelung eine Schule leiten oder als
hauptamtliche Lehrkraft an einem Fachseminar für
Altenpflege arbeiten oder deren praktische Tätigkeit in
diesem Bereich nicht länger als fünf Jahre zurückliegt.
Die zuständige Behörde kann auf Antrag in begründeten
Einzelfällen weitere Ausnahmen zulassen.

(3) Die Qualifizierung der Praxisanleiter richtet sich
nach einem von dem für die Altenpflegeausbildung zu-
ständigen Ministerium zu erlassenden „Standard für
Praxisanleitung“, durch den die Zahl der Stunden und
der Inhalt der Qualifizierung verbindlich festgeschrie-
ben werden.

§ 4
Erprobungsklausel

Unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 6 AltPflG
kann das für die Altenpflegeausbildung zuständige Mi-

nisterium Abweichungen von § 4 Abs. 2 bis 4 AltPflG
und von der nach § 9 AltPflG erlassenen Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung zulassen.

§ 5
Fachseminare

(1) Die anerkannten Altenpflegeschulen tragen den
Namen „Fachseminar für Altenpflege“.

(2) Die Förderung der staatlich anerkannten Fachse-
minare erfolgt entsprechend der Förderrichtlinie nach
Maßgabe des Landeshaushalts.

(3) Die Anerkennung eines Fachseminars soll widerru-
fen werden, wenn über einen Zeitraum von drei Jahren
kein neuer Kurs für eine Fachkraftausbildung begonnen
hat.

Abschnitt 2
Altenpflegehilfeausbildung

§ 6
Ausbildung in der Altenpflegehilfe

(1) Die Bezirksregierung ist zuständige Behörde für die
Durchführung der Altenpflegehilfeausbildung.

(2) Die Berufsbezeichnungen „staatlich anerkannte
Altenpflegehelferin“ und „staatlich anerkannter Alten-
pflegehelfer“ dürfen nur Personen führen, denen die Er-
laubnis dazu erteilt worden ist.

(3) Die Ausbildung in der Altenpflegehilfe soll die
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die
für eine qualifizierte Betreuung und Pflege alter Men-
schen in stabilen Pflegesituationen unter Anleitung einer
Pflegefachkraft erforderlich sind.

(4) Die Ausbildung dauert zwölf Monate und schließt
mit einer Prüfung ab. Sie umfasst den theoretischen und
praktischen Unterricht mit mindestens 750 Stunden und
die praktische Ausbildung mit mindestens 900 Stunden.
Die Ausbildung kann auch in Teilzeitform mit einer
Höchstdauer von zwei Jahren durchgeführt werden.

(5) Das für die Altenpflegeausbildung zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, nach Anhörung des zuständi-
gen Landtagsausschusses durch Rechtsverordnung die
Zugangsvoraussetzungen, die Anrechnung anderer Aus-
bildungen und Tätigkeiten auf die Ausbildungen, die
Mindestanforderungen an die Ausbildung, das Nähere
über die Zulassung zur Prüfung und deren Durchfüh-
rung sowie die Urkunde für die Erlaubnis nach Absatz 1,
ferner das Nähere hinsichtlich der Anerkennung von
Unterbrechungs- und Fehlzeiten auf die Dauer der Aus-
bildung und der Anerkennung der Fachseminare für die
bedarfsgerechte Durchführung der Altenpflegehilfeaus-
bildung zu regeln.

Abschnitt 3
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 7
Aufhebung bisheriger Regelungen,

Übergangsbestimmungen, Rückkehr zum
einheitlichen Verordnungsrang

(1) Es werden aufgehoben:

1. Das Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Alten-
pflegegesetz – AltPflG) vom 19. Juni 1994 (GV. NRW. S.
335), geändert durch Gesetz vom 5. März 1997 (GV. NRW.
S. 28), 

2. die Verordnung für die Ausbildungen und Prüfung in
der Altenpflege (APO – Altenpflege) vom 28. September
1994 (GV. NRW. S. 836),

3. die Verordnung über die Erhebung einer Umlage nach
dem Altenpflegegesetz (Umlageverordnung – Umlage
VO) vom 28. September 1994 (GV. NRW. S. 843), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 30. November 2005 (GV.
NRW. S. 947) und

4. § 2 Abs. 2 der Verordnung zur Regelung der Zustän-
digkeiten nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche und
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nichttierärztliche Heilberufe vom 31. Januar 1995 (GV.
NRW. S. 87), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. No-
vember 2003 (GV. NRW. S. 693).

(2) Für Ausbildungsverhältnisse, die vor dem 1. Au-
gust 2003 nach diesen Vorschriften begonnen haben,
sind die Regelungen nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 bis zum
Abschluss der Ausbildungsverhältnisse weiter anzuwen-
den.

(3) Die durch Absatz 1 aufgehobenen Verordnungen
können aufgrund der jeweils einschlägigen Ermächti-
gungsgrundlagen durch eine Verordnung geändert wer-
den.

§ 8
In-Kraft-Treten, Berichtspflicht

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2006 in Kraft. Die
Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. De-
zember 2011 über die Auswirkungen dieses Gesetzes.

Düsseldorf, den 27. Juni 2006

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Für den
Minister

für Arbeit, Gesundheit und Soziales
der Minister

für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

Die Justizministerin
zugleich für den
Innenminister

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2006 S. 290

2170
Verordnung

über die Regelsätze der Sozialhilfe
Vom 13. Juni 2006

Aufgrund des § 28 Abs. 2 Zwölftes Buch Sozialgesetz-
buch (SGB XII) wird verordnet:

§ 1

Für die Zeit vom 1. Juli 2006 bis zum 30. Juni 2007
werden die monatlichen Regelsätze der Sozialhilfe in
folgender Höhe festgesetzt:

Für den Haushaltsvorstand und für
Alleinstehende 345 EURO

Für sonstige Haushaltsangehörige bis zur
Vollendung des 14. Lebensjahres 207 EURO

Für sonstige Haushaltsangehörige ab
Vollendung des 14. Lebensjahres 276 EURO.

§ 2

Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2006 in
Kraft.

Düsseldorf, den 13. Juni 2006

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2006 S. 291
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34

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Regelung des Austritts
aus Kirchen, Religionsgemeinschaften
und Weltanschauungsgemeinschaften

des öffentlichen Rechts 
(Kirchenaustrittsgesetz – KiAustrG) 

und 
des Gesetzes über Kosten im Bereich

der Justizverwaltung 
(Justizverwaltungskostengesetz – JVKostG)

Vom 13. Juni 2006

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung
des Gesetzes zur Regelung des Austritts
aus Kirchen, Religionsgemeinschaften
und Weltanschauungsgemeinschaften

des öffentlichen Rechts
(Kirchenaustrittsgesetz – KiAustrG)

und
des Gesetzes über Kosten im Bereich

der Justizverwaltung
(Justizverwaltungskostengesetz – JVKostG)

222
Artikel I

Gesetz zur Regelung des Austritts
aus Kirchen, Religionsgemeinschaften
und Weltanschauungsgemeinschaften

des öffentlichen Rechts
(Kirchenaustrittsgesetz – KiAustrG)

Das Kirchenaustrittsgesetz vom 26. Mai 1981 (GV.
NRW. S. 260), zuletzt geändert durch Artikel 10 (Erster
Teil) des Zweiten Befristungsgesetzes vom 3. April 2005
(GV. NRW. S. 498), wird wie folgt geändert:

§ 6 wird wie folgt gefasst:

„Für die Amtshandlungen des Amtsgerichts werden
Kosten nach den Bestimmungen des Gesetzes über Kos-
ten im Bereich der Justizverwaltung (Justizverwaltungs-
kostengesetz – JVKostG) erhoben.“
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34
Artikel II

Gesetz
über Kosten im Bereich der Justizverwaltung
(Justizverwaltungskostengesetz – JVKostG)

Das Justizverwaltungskostengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. Juni 1995 (GV. NRW. S. 612),
zuletzt geändert durch Artikel XI des Gesetzes vom 5.
April 2005 (GV. NRW. S. 408), wird wie folgt geändert:

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

Nach Nummer 5 wird folgende neue Nummer 6 einge-
fügt: 

„6 Verfahren zur Entgegennahme von
Erklärungen des Austritts aus einer
Kirche oder aus einer sonstigen Religions-
oder Weltanschauungsgemeinschaft des
öffentlichen Rechts 30,00 Euro

Anmerkung:
Die Gebühr ist vorauszuzahlen. Neben
der Gebühr werden Auslagen nicht erhoben.“

Artikel III

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

Düsseldorf, den 13. Juni 2006

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2006 S. 291

81
Gesetz 

zur Umsetzung von Regelungen des
Sozialgesetzbuchs
Vom 27. Juni 2006

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Artikel 1

Das Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-
SGB II NRW) vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 821)
wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Satz 1 werden die Wörter „Ministerium für
Wirtschaft und Arbeit“ durch „Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales“ ersetzt.

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach den Wörtern „können Krei-
se“ die Wörter „kreisangehörige Gemeinden“ ge-
strichen und dafür die Wörter „im Benehmen mit
den kreisangehörigen Gemeinden diese“ einge-
fügt.

In Absatz 2 wird nach dem Wort „können“ die
Wörter „kreisangehörige Gemeinden“ gestrichen
und dafür die Wörter „im Benehmen mit den
kreisangehörigen Gemeinden diese“ eingefügt.

b) Absatz 3 entfällt. Der bisherige Absatz 4 wird Ab-
satz 3.

c) Folgender Absatz 4 wird neu eingefügt:

„(4) Bei einer Heranziehung nach Absatz 1 kön-
nen Kreise im Benehmen mit den kreisangehöri-
gen Gemeinden diese durch Satzung an den Auf-
wendungen beteiligen.“

d) Folgender Absatz 5 wird neu eingefügt:

„(5) Bei einer Heranziehung nach Absatz 2 tra-
gen die Gemeinden 50 vom Hundert der Aufwen-
dungen für kommunale Leistungen nach § 6
Abs. 1 Nr. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch. Die Kreise können durch Satzung einen
Härteausgleich festlegen, wenn infolge erheb-
licher struktureller Unterschiede im Kreisgebiet
die Beteiligung kreisangehöriger Gemeinden an
den Aufwendungen für diese zu einer erheb-
lichen Härte führt. Abweichend von Satz 1 kön-
nen zugelassene Kreise und kreisangehörige Ge-
meinden eine andere Verteilung der Aufwendun-
gen vereinbaren.“

Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

3. § 7 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 7

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung des Vierten Geset-
zes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
jährlich Zuweisungen nach Maßgabe dieses Geset-
zes.

(2) Die Gesamthöhe der Zuweisungen resultiert aus
der sich im Zusammenhang mit der Umsetzung des
Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt ergebenden Landesersparnis bei den
Wohngeldausgaben abzüglich des interkommunalen
Entlastungsausgleichs zugunsten der Kommunen der
neuen Länder infolge der Änderung des Finanzaus-
gleichsgesetzes durch Artikel 30 des Vierten Gesetzes
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt in
der jeweils geltenden Fassung. Sie wird im Landes-
haushaltsplan festgesetzt.

(3) Die Gesamthöhe der Zuweisungen wird im Ver-
hältnis der nach § 6 Abs. 2 bis zum 28.2. für das Vor-
jahr gemeldeten Aufwendungen, auf deren Grundla-
ge das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Zahlungen gemäß § 46 Abs. 8 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch geleistet hat, auf die Kreise und
kreisfreien Städte verteilt. Der Zuweisungsbetrag
für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt wird durch
die Bezirksregierungen auf der Grundlage der durch
das fachlich zuständige Ministerium ermittelten Be-
träge festgesetzt.

(4) Der Zuweisungsbetrag wird den Kreisen und
kreisfreien Städten je hälftig zum 30. Juni und zum
30. November ausgezahlt.

(5) Die endgültige Gesamthöhe der Zuweisungen
nach Absatz 2 wird nach Ablauf des Jahres anhand
der Haushaltsrechnung überprüft. Weicht die sich
danach ergebende Gesamthöhe der Zuweisungen von
dem im Landeshaushaltsplan festgesetzten Betrag
ab, ist dies spätestens im jeweils übernächsten Haus-
haltsjahr durch Erhöhung oder Verringerung der Ge-
samthöhe der Zuweisungen nach Absatz 2 auszu-
gleichen.

(6) Für das Jahr 2005 gilt Absatz 5 entsprechend.

(7) Das Verfahren nach Absatz 3 Satz 1 wird zum
Stichtag 1.10.2006 mit dem Ziel überprüft, einen
Verteilungsmaßstab, der die Be- und Entlastungen
der Kreise und kreisfreien Städte im Zuge der Um-
setzung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch be-
rücksichtigt, unverzüglich festzulegen.“

Artikel 2

Gesetz
über die Entsendung von Mitgliedern der
Personalvertretung in die Arbeitsgruppe

Personalvertretung der Deutschen Rentenversicherung

Das nach den Vorschriften des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch (SGB VI) vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I
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S. 3242) zur Arbeitsgruppe Personalvertretung der Deut-
schen Rentenversicherung zu entsendende Mitglied der
Personalvertretung der Regionalträger mit Sitz in Nord-
rhein-Westfalen sowie zwei stellvertretende Mitglieder
sind aus der Mitte des jeweiligen Gesamtpersonalrats
zu wählen. Die Wahrnehmung der Vertretung ist durch
den Gesamtpersonalrat in geeigneter Weise zu regeln. Im
Übrigen findet das Landespersonalvertretungsgesetz
entsprechend Anwendung.

Artikel 3

In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten

(1) Artikel 1 tritt am Tag nach der Verkündung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-West-
falen in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2006 in
Kraft und zu dem Zeitpunkt außer Kraft, zu dem die
Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zur
Entsendung von Mitgliedern der Personalvertretung der
Regionalträger zur Arbeitsgruppe Personalvertretung
der Deutschen Rentenversicherung außer Kraft treten.

Düsseldorf, den 27. Juni 2006

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Für den
Minister

für Arbeit, Gesundheit und Soziales
der Minister

für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

Der Minister
für Bauen und Verkehr

Oliver  W i t t k e

Die Justizministerin
zugleich für den
Innenminister

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2006 S. 292

Genehmigung der
21. Änderung des Regionalplans

für den Regierungsbezirk Düsseldorf
im Gebiet der Stadt Wesel

Vom 26. Juni 2006

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf hat
in seiner Sitzung am 22. Juni 2006 die 21. Änderung des
Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf im
Gebiet der Stadt Wesel beschlossen (Nachfolgenutzung
für den Abgrabungsbereich Bislich-Vahnum).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 26. Juni
2006 – 502 – 30.15.02.22 – gemäß § 20 Abs. 7 Landes-
planungsgesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430) im
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesmi-
nisterien genehmigt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen erfolgt nach § 21 Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 21 Satz 2 Landesplanungsgesetz wird die
Änderung des Regionalplans beim Ministerium für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie (Landesplanungsbehör-
de), der Bezirksregierung Düsseldorf (Bezirksplanungs-
behörde) sowie dem Kreis Wesel und der Stadt Wesel zur
Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß § 22
Landesplanungsgesetz mit der Bekanntmachung der Ge-
nehmigung zum Ziel der Raumordnung. Sie ist nach
Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz von den
öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öf-
fentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen zu beachten. Soweit die Änderung des
Regionalplans Grundsätze enthält, sind sie nach Maß-
gabe des § 4 Raumordnungsgesetz von den öffentlichen
Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Auf-
gaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men zu berücksichtigen.

Gemäß § 23 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Änderung des Regionalplanes
ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Be-
zeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach
dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung Düs-
seldorf (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht wor-
den ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die
Genehmigung des Regionalplanes oder deren Bekannt-
machung verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 26. Juni 2006

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dieter  K r e l l

– GV. NRW. 2006 S. 293
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